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Produktinformationsblatt für 
die Berufshaftpflicht-
versicherung  

       
Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen ei-
nen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Versiche-
rung.  
Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. 
Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Versi-
cherungsschein, einem gestellten Antrag und den beige-
fügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher 
die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig. 
 
1.  Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen 

an?  
Wir bieten Ihnen eine Berufshaftpflichtversicherung an. 
Grundlage sind die beigefügten Allgemeinen Bedingun-
gen für die Haftpflichtversicherung (AHB) sowie die Be-
sonderen Bedingungen zur Berufshaftpflichtversicherung. 
 
2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht 

versichert? 
Versichert sind Haftpflichtansprüche, die gegen Sie ge-
richtet werden wegen von Ihnen bei der Ausübung Ihrer 
beruflichen Tätigkeit verursachten Personen- und Sach-
schäden. Dabei regulieren wir nicht nur einen Schaden im 
Umfang der dem Vertrag zu Grunde liegenden Versiche-
rungsbedingungen, sondern prüfen auch, ob und in wel-
cher Höhe überhaupt eine Verpflichtung zum Schadenser-
satz besteht. Unbegründete Schadensersatzansprüche weh-
ren wir für Sie ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei 
unberechtigten Haftungsansprüchen.  
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Besonderen Bedin-
gungen zur Berufshaftpflichtversicherung und den Zif-
fern 1 bis 6 AHB.  
 
3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn be-

zahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder ver-
spätet zahlen? 

Der Beitrag, einschließlich Versicherungsteuer, gemäß der 
gewünschten Zahlungsweise beträgt [x.xxx,xx EUR] 
 
Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrages: 
Der erste oder einmalige Beitrag wird - unabhängig von 
dem Bestehen eines Widerrufsrechts - sofort nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht 
vor dem im Versicherungsvertrag vereinbarten Versiche-
rungsbeginn.  
Versicherungsbeginn ist der [xx.xx.xxxx] 
Versicherungsablauf ist der [xx.xx.xxxx] 
(Hinweise zur automatischen Verlängerung des Versiche-
rungsvertrages finden Sie unter Ziffer 8). 
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Fälligkeit der weiteren Beiträge (Folgebeiträge): 
Die Folgebeiträge werden fällig jeweils zum 
[Alternativen - je nach Zahlungsweise] 
[xx. jeden Monats.] 
[xx.07., xx.10., xx.01.,xx.04.] 
[xx.07, xx.01.] 
[xx.07. jeden Jahres.] 
 
Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spä-
testens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungs-
scheins. Alle Folgebeiträge sind jeweils zum Fälligkeits-
termin zu zahlen. Falls Sie uns eine Lastschriftermächti-
gung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende 
Deckung auf Ihrem Konto.  
 
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft 
nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange vom Vertrag 
zurücktreten, wie Sie diesen Beitrag nicht gezahlt haben. 
Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Ein-
gang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen 
Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf, 
den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von min-
destens zwei Wochen zu zahlen. Zahlen Sie den rückstän-
digen Beitrag nicht innerhalb dieser Frist, entfällt Ihr Ver-
sicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag kündigen.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Versicherungs-
schein und den Ziffern 8 bis 12 AHB.  
 
4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn 
sonst müssten wir einen erheblich höheren Beitrag verlan-
gen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versiche-
rungsschutz herausgenommen.  
 
Nicht versichert sind insbesondere Haftpflichtansprüche, 
–  die aus vorsätzlicher Handlung hervorgehen, 
–  von Ihnen selbst gegen die Mitversicherten, 
–  zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versi-

cherungsvertrages sowie 
–  Haftpflichtansprüche, die aus dem Gebrauch eines 

Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeugan-
hängers verursacht wurden, soweit sie nicht ausdrück-
lich von der Versicherung umfasst sind.  

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten 
und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe 
entnehmen Sie bitte den Besonderen Bedingungen zur Be-
rufshaftpflichtversicherung und der Ziffer 7 AHB.  
 



5. Welche Obliegenheiten haben Sie bei Vertrags-
schluss und welche Folgen können Verletzungen 
dieser Obliegenheiten haben? 

Damit wir den von Ihnen gewünschten Versicherungs-
schutz ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die von 
uns gestellten Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und voll-
ständig beantworten. Andernfalls können wir uns unter 
bestimmten Voraussetzungen vorzeitig von dem Vertrag 
lösen und Sie können auch für bereits eingetretene Versi-
cherungsfälle Ihren Versicherungsschutz verlieren. Gege-
benenfalls können wir auch die Versicherungsbeiträge an-
passen. Näheres entnehmen Sie bitte Ziffer 23 AHB.  
 
6. Welche Obliegenheiten haben Sie während der 

Vertragslaufzeit und welche Folgen können Ver-
letzungen dieser Obliegenheiten haben? 

Es ist denkbar, dass Sie während des Vertrages zur Besei-
tigung besonderer gefahrdrohender Umstände von uns 
aufgefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche 
Schadenvermeidung zumutbar ist. Kommen Sie einer sol-
chen Aufforderung nicht nach, können wir uns unter be-
stimmten Voraussetzungen vorzeitig von dem Vertrag lö-
sen und Sie können auch für bereits eingetretene Versi-
cherungsfälle Ihren Versicherungsschutz verlieren.  
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ziffer 24 AHB.  
 
7. Welche Obliegenheiten haben Sie im Schadensfall 

und welche Folgen können Verletzungen dieser 
Obliegenheiten haben? 

Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich 
angezeigt werden, auch wenn gegen Sie noch keine Scha-
denersatzansprüche geltend gemacht worden sind. Dar-
über hinaus müssen Sie beispielsweise so weit wie mög-
lich den Schaden abwenden bzw. mindern und uns durch 
wahrheitsgemäße Schadenberichte bei der Schadenermitt-
lung und -regulierung unterstützen. Dies umfasst auch die 
Übermittlung angeforderter Schriftstücke sowie die um-
gehende Mitteilung aller gerichtlichen oder behördlichen 
Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen 
Sie erhoben werden (z. B. Mahnverfahren, staatsanwaltli-
ches Verfahren, Klage und Anklage, Streitverkündung). 
Gegen diese müssen Sie auch ohne besondere Aufforde-
rung fristgerecht Rechtsmittel einlegen. Der Prozess wird 
dann durch uns als Ihr Vertreter geführt und die Kosten 
übernommen, wobei Sie dem eingeschalteten Anwalt alle 
erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten 
Unterlagen zur Verfügung stellen müssen. Kommen Sie 
diesen Anforderungen nicht nach, können wir uns unter 
bestimmten Voraussetzungen vorzeitig von dem Vertrag 
lösen und Sie können auch für bereits eingetretene Versi-
cherungsfälle Ihren Versicherungsschutz verlieren.  
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 25 und 26 
AHB.  
 
8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungs-

schutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Bei-
trages rechtzeitig erfolgt. Den bei Erteilung dieses Blattes 
zu Grunde gelegten Zeitpunkt entnehmen Sie bitte Ziffer 3 
dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf Ver-
tragsbeginn und -ende.  
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, 
verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres 
Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei 
Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat 
Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können 
Sie diesen zum Ablauf des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns 
Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf Ihrer Ver-
tragslaufzeit zugehen muss.  

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 8 und 16 
AHB.  
 
9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen 
Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages be-
stehen weitere Kündigungsrechte beispielsweise, wenn 
durch Aufgabe Ihrer beruflichen Tätigkeit Ihr versichertes 
Risiko endgültig wegfällt oder der Versicherungsfall ein-
getreten ist.  
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 18 bis 21 
AHB. 

 


